
Eigenkompostierungsabschlag erhalten – So geht‘s

Keine Biotonne Kompostieren auf dem 
eigenen Grundstück

Antrag an 
abfall@stadt.leverkusen.de

Wie hoch ist mein Eigenkompostierungsabschlag?

Höhe des Abschlags: 14 % der Leistungsgebühr bezogen auf das mindestens zu nehmende Volumen ohne Biotonne (§ 6 Abs. 7 Abfallgebührensatzung).

Beispiel: Grundstück mit 1 Person

Regelvolumen = 1 x 30 Liter 
Mindestens zu nehmendes Volumen: 60 Liter-Behälter mit vierwöchentlicher

Leerung

Eigenkompostierungsabschlag: 12,17 €

Wird ein größeres Volumen/Behälter gewählt, wird nur für das mind. zu 
nehmende Volumen der Abschlag gewährt. Die Höhe (12,17 €) bleibt 
unverändert. 

Grund: Der Eigenkompostierungsabschlag, darf nicht zum „Restmüllrabatt“ 
werden. Wer eigenkompostiert braucht nicht mehr, sondern eher weniger 
als das Regelvolumen.

Wie berechne ich das „mindestens zu nehmende Volumen ohne Biotonne“?

Regelvolumen: 30 Liter pro Person (14täglich) dürfen nicht unterschritten werden. (§ 11 Abs. 1 Abfallentsorgungssatzung) 
Anzahl der eigenkompostierenden Personen auf dem Grundstück x 30 Liter = Regelvolumen.

Ist keine entsprechende Behältergröße vorhanden, ist das nächstgrößere Behältnis oder zulässige Behälterkombination maßgeblich.
Dieses Behältervolumen stellt das mindestens zu nehmende Volumen ohne Biotonne dar. Hierfür wird der Eigenkompostierungsabschlag gewährt.
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Beispiel: Grundstück mit 4 Personen

Regelvolumen: 4 x 30 L = 120 Liter
Mind. zu nehmendes Behältervolumen: 120 Liter-Behälter mit 14tägl. Leerung

Eigenkompostierungsabschlag: 48,69 €

Beispiel: Beispiel: Grundstück mit 5 Personen

Regelvolumen: 5 x 30 L = 150 Liter
Mind. zu nehmendes Behältervolumen: 2 x 80 Liter-Behälter mit 14tägl. Leerung

Eigenkompostierungsabschlag: 64,92 € (2 x 32,46 €)

Beispiel: Grundstück mit 3 Personen

Regelvolumen: 3 x 30 L = 90 Liter
Mind. zu nehmendes Behältervolumen: 120 Liter-Behälter mit 14tägl. Leerung

Eigenkompostierungsabschlag: 48,69 €

Bei 3 Personen kann kein geringeres Volumen (ohne Biotonne) gewählt 
werden, da der 40 Liter-Behälter nur den Grundstücken mit 1 und 2 
Personen vorbehalten ist (§ 11 Abs. 9 Abfallentsorgungssatzung). Hier 
wird dem Rechnung getragen, dass durch diese Einschränkungen auch 
eine höhere Leistungsgebühr zu zahlen ist. 



Der Gebühren(rechner) berechnet den Eigenkompostierungsabschlag für maximal 30 Personen 
(ausgenommen sind Gewerbebetriebe). www.bioabfall-lev.de/#gebuehrenrechner

Beispiel: Gewerbegrundstück – Versicherung – 4 Mitarbeiter

Regelvolumen: 4 x 10 L = 40 Liter
Mind. zu nehmendes Behältervolumen: 40 Liter-Behälter mit 14tägl. Leerung

(Berechnung Regelvolumen siehe § 11 Abs. 4 Buchstabe b) Abfallentsorgungssatzung)

Eigenkompostierungsabschag: 16,23 €
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